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Eingang der 

Bieterfrage 

[Datum]

1 Aufgrund der Ferien- und Urlaubszeit bitten wir daher um eine Submissionsverlängerung um 

14 Tage. 

Auf Grund der Außerbetriebnahme des bestehenden Systems und dem damit zwingend 

verbundenen Austausch/Ersatz, welcher im direkten zeitlichen Zusammenhang mit der 

Neuanschaffung steht, wird Ihrer pauschalen Bitte um Verlängerung der Angebotsfrist auf 

Grund von Urlaubs- und Ferienzeit nicht stattgegeben.

Allgemein, Aufforderung zur 

Abgabe eines Angebots, 

Auftragsbekanntmachung

12.01.2026

2 Unter Punkt CH. 1.10.1 in Zeile 152 fordern Sie ein Doppelmonitor-System oder ein Large-

Display (mind. 32“) für die Intervention. Unser Interventionssystem arbeitet mit einem 24“ 

Monitor, erfüllt aber sonst alle Vorgaben. Wir bitten um Bestätigung, dass dies nicht zum 

Ausschluss führt. 

Bei dem ausgeschriebenen Doppelmonitor-System oder dem Large-Display (mind. 32“) geht 

es darum, dass während der Untersuchung bzw. der Intervention parallel das Livebild und das 

Referenzbild dargestellt werden können um einen entsprechenden Erfolg der Intervention zu 

maximieren. Dabei sind entweder zwei unabhängig voneinander zu belegende Monitore oder 

ein entsprechend großes Large-Display (mind. 32") verpflichtend anzubieten, um nicht vom 

weiteren Vergabeverfahren ausgeschlossen zu werden.

Leistungsverzeichnis 
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3 Unter Punkt CH.1.10.3 in Zeile 154 fordern Sie eine longitudinale Verfahrbarkeit und einen 

transversalen Schwenkbereich des Deckenstativs. Unser System arbeitet mit einem fixen 

Deckenstempel mit zwei Armen (Trag- und Federarm) , mit der alle sinnvollen Positionen der 

Deckenampel erreicht werden können. Wir bitten um Bestätigung, dass unter diesen 

Umständen auf die longitudinale Verfahrbarkeit verzichtet werden kann. 

Gefordert ist gemäß Leistungsverzeichnis zwingend entweder eine longitudinale 

Verfahrbarkeit des Deckenstativs oder ein transversaler Schwenkbereich des Deckenstativs. 

Nach unserem Verständnis führt die Aufhängung an einem fixen Deckenstempel mit zwei 

Armen (Trag- und Federarm), mit der alle sinnvollen Positionen der Deckenampel erreicht 

werden können nicht zum Ausschluss vom Vergabeverfahren und ist somit zulässig im Sinne 

dieser Ausschreibung.

Leistungsverzeichnis 
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4 Unter Punkt CH.1.10.10 fordern Sie Fluoroskopische Aufnahmen. Aus Dosisgründen 

verzichten wir auf die Möglichkeit der dauerhaften Durchleuchtung und bieten einen Step and 

Shoot Modus an, der mit jeder Scanauslösung eine voreingestellte Menge an Bildern, bis zu 

einer Volumenabdeckung von 40mm erzeugt. „Dauerstrahlung“ wird so vermieden. Eine 

erneute Strahlauslösung ist jederzeit möglich. Für komplizierte Interventionen bietet unser 

Gerät ein intuitives 3D Needle Tracking. Wir bitten um Bestätigung, dass unter den 

vorgenannten Bedingungen eine nicht vorhandene Fluoroskopie nicht zum Ausschluss führt. 

Die fluoroskopischen Aufnahmen (Durchleuchtung) sind dynamische Röntgenbilder in Echtzeit, 

die bewegte Einblicke in den Körper ermöglichen, im Gegensatz zu statischen 

Röntgenbildern. Sie nutzen kontinuierliche Röntgenstrahlen, um die Funktion von Organen 

(wie Verdauungstrakt, Herz) und die Bewegung von Strukturen (wie Gelenke, Atemwege) 

darzustellen, oft unter Verwendung von Kontrastmitteln für bessere Sichtbarkeit. Die 

Technologie dient zur Überwachung und Steuerung von Interventionen. Das von Ihnen 

beschriebene Step and Shoot System ist dem der zwingend geforderten fluoroskopischen 

Aufnahmen somit nicht identisch und führt in der Folge zum Ausschluss vom 

Vergabeverfahren, da sich mit dem von Ihnen beschriebenen Verfahren nicht das geforderte, 

vollständige diagnostische Spektrum sowie die Überwachung und Steuerung der 

Interventionen lückenlos gewährleisten lässt.

Leistungsverzeichnis 
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5 Gemäß Ihren Anforderungen ist die Angabe von drei Referenzstellen vorgesehen. Wir 

möchten Ihnen ein neues System anbieten, das eine Weiterentwicklung des aktuell am Markt 

erhältichen Systems darstellt. Für dieses neu entwickelte System liegt uns derzeit nur eine 

Referenz vor, zudem verfügen wir über mehrere beauftragte, jedoch noch nicht installierte 

Projekte. Wir können Ihnen die Referenz für das neue System sowie zusätzlich zwei 

Installationen des aktuell am Markt erhältlichen Systems benennen. Wären Sie mit dieser 

Vorgehensweise einverstanden?

Da Sie hier eine technologische Weiterentwicklung Ihrer bereits etablierten Plattform anbieten 

möchten und die von Ihnen benannte, eine Referenz diese Weiterentwicklung, d.h., eine 

technische Weiterentwicklung der bereits am Markt erhältlichen und langfristig etablierten 

Systemplattform darstellt, welche Ihren "Stand der Technik" abbildet, und somit diese Lösung 

dokumentiert, ist bzw. wird die von Ihnen beschriebene Vorgehensweise insofern akzeptiert, 

wenn Sie als erstes Hauptangebot die bereits erhältliche und langfristig etablierte 

Systemplattform anbieten und als zweites Hauptangebot die weiterentwickelte 

Systemplattform anbieten. Unter der zuvor genannten Voraussetzung müssen mind. drei 

Referenzen die bereits erhältliche und langfristig etablierte Systemplattform 

beschreiben und eine weitere Referenz die darauf basierende Weiterentwicklung, ohne dass 

Sie vom weiteren Vergabeverfahren ausgeschlossen wird.

Geforderte Nachweise
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Bieterfragen zur Ausschreibung über die Lieferung von einem Computertomographen (CT)


